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Verordnung 
über das Naturschutzgebiet  

„Mehlkamp und Heinenkamp“  
in der Stadt Braunschweig 

(NSG BR 164) 
vom 16. Dezember 2020 

 
Aufgrund der §§ 20 Abs. 2 Nr. 1, 22 Abs. 1 und 2, 23, 32 Abs. 2 
und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom  
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Arti-
kel 290 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), 
i. V. m. den §§ 14, 15, 16 Abs. 1, 23, 32 Abs. 1 des Nds. Ausfüh-
rungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) 
vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 § 21 des Gesetzes vom 20.05.2019 (Nds. GVBl. 
S. 88), sowie § 9 Abs. 5 des Nds. Jagdgesetzes vom 16. März 
2001 (Nds. GVBl. S. 100), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25. Oktober 2018 (Nds. GVBl. S. 220; 2019 S. 26), hat der Rat 
der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 16. Dezember 
2020 folgende Verordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Naturschutzgebiet 

 
(1) Das in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebiet 

wird zum Naturschutzgebiet (NSG) „Mehlkamp und 
Heinenkamp" erklärt: 

 
(2) Das NSG liegt in der naturräumlichen Region „Ostbraun-

schweigisches Hügelland“. Das Gebiet besteht aus einem 
geschlossenen Wald mit überwiegenden Stieleichen-
Hainbuchenbeständen mit zum Teil überdurchschnittlich 
alten Bäumen auf historisch alten Waldstandorten. Es 
stellt einen bedeutenden Vogellebensraum, insbesondere 
für Spechtarten und den Rotmilan dar. Kennzeichnend für 
dieses Gebiet sind auch diverse kleinere Stillgewässer mit 
Vorkommen des Kammmolches. Westlich und östlich des 
Gebietes schließen sich weitere großräumige Waldgebiete 
an, während in den anderen Bereichen landwirtschaftliche 
Nutzflächen angrenzen. 

 
(3) Die Naturschutzgebietsgrenze ist aus der mitveröffentlich-

ten Übersichtskarte im Maßstab 1:30.000 (Anlage 1) zu 
entnehmen. Der genaue Grenzverlauf des NSG ergibt 
sich aus der maßgeblichen Karte im Maßstab 1:5.000 (An-
lage 2). Die Grenze verläuft an der Innenseite des dort 
dargestellten grauen Rasterbandes. Die Lage und der 
Umfang der im NSG gelegenen Lebensraumtypen nach 
Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ergibt sich 
aus der Detailkarte (Anlage 3) zur Verordnung im Maß-
stab 1:5.000. Die Anlagen 1 - 3 sind Bestandteil dieser 
Verordnung. Sie können von jedermann während der 
Dienststunden bei der unteren Naturschutzbehörde der 
Stadt Braunschweig unentgeltlich eingesehen werden. 

(4) Das NSG liegt vollständig im Fauna-Flora-Habitat-(FFH-) 
Gebiet 101 „Eichen-Hainbuchenwälder zwischen Braun-
schweig und Wolfsburg“ (DE 3630-301) gemäß der Richt-
linie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) des Rates vom 
21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG 
Nr. L 206 S. 7; 1996 Nr. L 59 S. 63), zuletzt geändert 
durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13.05.2013 
(ABl. EU Nr. L 158 S. 193) und im Europäischen Vogel-
schutzgebiet (VSG) V48 „Laubwälder zwischen Braun-
schweig und Wolfsburg“ (DE 3630-401) gemäß der Richt-
linie 2009/147/EG (Vogelschutzrichtlinie – im Folgenden: 
VSR) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30.11.2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelar-
ten (ABl. EU Nr. L 20 S. 7), zuletzt geändert durch Richtli-
nie 2013/17/EU des Rates vom 13.05.2013 (ABl. EU Nr. L 
158 S. 193). 

 
(5) Das NSG hat eine Größe von ca. 56 ha. 
 
 

§ 2 
Schutzzweck 

 
(1) Allgemeiner Schutzzweck für das NSG ist nach Maßgabe 

der §§ 23 Abs. 1 und 32 Abs. 3 BNatSchG i. V. m. § 16 
NAGBNatSchG die Erhaltung, Entwicklung und Wieder-
herstellung von Lebensstätten, Biotopen und Lebensge-
meinschaften nachfolgend näher bestimmter wild leben-
der, schutzbedürftiger Tier- und Pflanzenarten und der 
Schutz von Natur und Landschaft aus besonderen wis-
senschaftlichen, naturgeschichtlichen und landeskundli-
chen Gründen und wegen ihrer Seltenheit, besonderen 
Eigenart, Vielfalt und hervorragenden Schönheit. 
 
Die Erklärung des Gebietes zum NSG bezweckt insbe-
sondere 
 

1. die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung 
eines strukturreichen, unzerschnittenen Laub-
waldökosystems aus standortheimischen Baum- und 
Straucharten mit all seinen natürlichen und naturna-
hen Entwicklungsphasen in repräsentativem Umfang 
und mosaikartiger Verteilung mit typischem Wald-
innenklima und mit repräsentativen Strukturelemen-
ten der jeweiligen Waldentwicklungsphasen, insbe-
sondere als Lebensraum einer waldtypischen Bio-
zönose, 

2. den dauerhaften Erhalt von Flächen mit natürlicher 
Waldentwicklung (NWE Flächen) in einzelnen Berei-
chen, 

3. die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung 
von stauden- und strauchreichen Waldrändern, auch 
entlang von Wegen, 
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4. die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung 
von naturnahen Stillgewässern, 

5. die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung 
von struktur- und artenreichem, feuchtem oder    
mesophilem Grünland, 

6. die Erhaltung und Optimierung von Fledermausquar-
tieren sowie der Jagdlebensräume, insbesondere für 
das Große Mausohr, Mops- und Bechsteinfleder-
maus, 

7. die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung 
der Lebensräume für holzbewohnende Käferarten, 
insbesondere für sehr seltene Urwaldreliktarten, 

8. die Erhaltung und Förderung der wild lebenden Tie-
re, insbesondere des Insektenreichtums, diverser 
Amphibienarten, der Lebensräume von Wildkatze 
und Luchs und der europäischen geschützten      
Vogelarten, insbesondere diverser Spechtarten ein-
schließlich ihrer Lebensgemeinschaften und         
Lebensstätten, 

9. die Förderung der Ruhe und Ungestörtheit im NSG. 
 
(2) Das NSG gemäß § 1 Abs. 4 ist Teil des kohärenten euro-

päischen ökologischen Netzes „Natura 2000“; die Unter-
schutzstellung trägt dazu bei, den günstigen Erhaltungs-
zustand der maßgeblichen Lebensraumtypen und Arten 
im FFH-Gebiet „Eichen-Hainbuchenwälder zwischen 
Braunschweig und Wolfsburg“ sowie des Vogelschutzge-
biets „Laubwälder zwischen Braunschweig und Wolfsburg“ 
insgesamt zu erhalten oder wiederherzustellen. 

 
(3) Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet im NSG sind:  

 
1. Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhal-

tungszustände folgender unter Buchstabe a) bis c) 
genannten Waldlebensraumtypen (Anhang I FFH-
Richtlinie). Die Bestände sind naturnah, strukturreich, 
möglichst großflächig und unzerschnitten. Das Boden-
relief ist natürlich, die Bodenstruktur intakt. Darüber 
hinaus umfassen sie möglichst alle natürlichen und 
naturnahen Entwicklungsphasen in mosaikartiger 
Struktur und mit ausreichendem Flächenanteil. Die 
Krautschicht besteht jeweils aus den standorttypi-
schen, charakteristischen Arten. Der Anteil von Alt-
holz, Höhlenbäumen und sonstigen lebenden Habitat-
bäumen sowie von starkem, liegendem und stehen-
dem Totholz ist ausreichend hoch. Die charakteristi-
schen Tier- und Pflanzenarten kommen in stabilen 
Populationen vor. Für die einzelnen Lebensraumtypen 
sind insbesondere nachfolgend genannte Erhaltungs-
zustände günstig: 

 
a) Im „Hainsimsen-Buchenwald“ (LRT 9110) 

wird auf mehr oder weniger basenarmen, 
trockenen bis mäßig feuchten Standorten die 
Baumschicht von der Rotbuche dominiert. 
Phasenweise können auf Teilflächen weitere 
Baumarten wie Stieleiche, Hainbuche, Birke oder 
Eberesche beigemischt sein. Die Charakterarten 
wie bspw. Europäische Stechpalme (Ilex 
aquifolium), Gewöhnlicher Dornfarn (Dryopteris 
carthusiana), Wald-Sauerklee (Oxalis acetosella), 
Zweiblättrige Schattenblume (Maianthemum 
bifolium), Flattergras (Milium effusum), 
Schwarzspecht (Dryocopus martius), Buntspecht 
(Picoides major), Trauerschnäpper (Ficedula 
hypoleuca), Großes Mausohr (Myotis myotis), und 
Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) kommen in 
stabilen Populationen vor. 
 

b) Im „Waldmeister-Buchenwald“ (LRT 9130) 
wird auf mehr oder weniger basenreichen, mäßig 
trockenen bis mäßig feuchten Standorten die 
Baumschicht von Rotbuche dominiert. Auf gut 
nährstoffversorgten Standorten sind zumindest 
phasenweise weitere Baumarten wie Esche, 

Vogelkirsche oder Winterlinde vertreten. Die 
Charakterarten wie bspw. Waldmeister (Galium 
odoratum), Busch-Windröschen (Anemone 
nemorosa), Bärlauch (Allium ursinum), Flattergras 
(Milium effusum), Schwarzspecht (Dryocopus 
martius), Buntspecht (Picoides major), 
Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca), Großes 
Mausohr (Myotis myotis) und Großer Abendsegler 
(Nyctalus noctula) kommen in stabilen 
Populationen vor. 

 
c) Im „Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald“ (LRT 

9160) 
ist auf feuchten bis nassen, mehr oder weniger 
basenreichen Standorten die typische 
Baumartenverteilung von einer Dominanz aus 
Stieleiche und Hainbuche geprägt. 
Standorttypische Mischbaumarten sind zahlreich 
vorhanden. Totholzreiche Uraltbäume sind 
prägendes Element für das Vorhandensein einer 
artenreichen Waldfledermaus- und Totholzkäfer-
fauna und Grundlage für das Vorkommen 
entsprechender Charakterarten dieses 
Lebensraumtyps. Die Charakterarten wie bspw. 
Große Sternmiere (Stellaria holostea), Busch-
Windröschen (Anemone nemorosa), Bärlauch 
(Allium ursinum), Wald-Segge (Carex sylvatica), 
Wald-Knäuelgras (Dactylis polygama), Rasen-
Schmiele (Deschampsia cespitosa), Gewöhnliche 
Goldnessel (Lamium galeobdolon), Wald-Ziest 
(Stachys sylvatica), Flattergras (Milium effusum), 
Mittelspecht (Dendro-copus medius), Kleinspecht 
(Dendrocopus minus), Kleiber (Sitta europaea) 
und Bechsteinfledermaus (Myosotis bechsteini) 
kommen in stabilen Populationen vor. Das 
lebensraumtypische Arteninventar ist sowohl in 
der Strauch- als auch Krautschicht annähernd 
vollständig vorhanden. Zeigerpflanzen 
anthropogener Störungen fehlen oder treten nur 
vereinzelt auf. Auflichtungen sind nicht vorhanden 
oder nur mäßig groß. Es gibt keine oder nur 
geringe Defizite bei Alt- und Totholz. Der Wasser-
haushalt ist weitgehend intakt und Nährstoffan-
zeiger fehlen oder treten nur vereinzelt auf. 

 
2. Für die Tierart Kammmolch (Triturus cristatus) (gem. 

Anhang II FFH-Richtlinie) wird die Erhaltung und Wie-
derherstellung stabiler, langfristig sich selbst tragen-
der Populationen sowie die Erhaltung und Wiederher-
stellung günstiger Erhaltungszustände der Lebens-
räume, insbesondere durch fischfreie, sonnenexpo-
nierte, dauerhaft vorhandene Stillgewässer in unter-
schiedlicher Größe mit gut ausgeprägter submerser 
und emerser Vegetation in ausreichender Anzahl und 
guter Verteilung im Gebiet sichergestellt. Geeignete 
Verbindungsstrukturen zwischen den Laichgewäs-
sern, wie bspw. entlang von Bachläufen, Gräben oder 
Hecken sind in ausreichendem Maße vorhanden. Der 
Landlebensraum ist reich strukturiert und oberflä-
chennahe Bodenverstecke, wie bspw. Totholz und 
Baumstubben sind in ausreichendem Umfang und gut 
verteilt im Gebiet vorhanden. 

 
(4) Erhaltungsziele für das Vogelschutz-Gebiet im NSG sind: 
 

Für die folgend unter Nummer 1. bis 2. genannten signifi-
kanten Vogelarten werden günstige Erhaltungszustände 
erhalten bzw. wiederhergestellt. Für den Erhalt stabiler, 
langfristig sich selbst tragender Populationen werden alle 
Teillebensräume gemäß den ökologischen Ansprüchen 
gepflegt bzw. bewirtschaftet und entwickelt. Im Speziellen 
wird dies 

 
1. für folgende wertbestimmende Anhang I-Arten gemäß 

Art. 4 Abs. 1 VSR, 
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a) den Rotmilan (Milvus milvus)  
insbesondere durch den Erhalt von traditionellen 
Horstbäumen und deren strukturreicher Umge-
bung gewährleistet. Potentielle Horstbäume sind 
in ausreichendem Umfang im Gebiet dauerhaft 
vorhanden. Die Umgebung der Horstbäume ist 
während der Paarungs- und Brutzeit frei von Stö-
rungen. 

 
b) den Grauspecht (Picus canus)  

insbesondere durch den Erhalt von störungsfreien 
Höhlenbäumen und Höhlenzentren gewährleistet. 
Reich strukturierte Laubwälder auf großer Fläche 
mit Lichtungen, Lücken und Blößen, unbefestigten 
Wegen sind dauerhaft vorhanden sowie viel-
schichtige Uraltwälder und Flächen mit natürlicher 
Waldentwicklung. Die Bestände sind dauerhaft mit 
einem ausreichend hohen Totholzangebot in guter 
Verteilung ausgestattet. Ameisen finden ideale 
Lebensraumbedingungen. 

 
c) den Mittelspecht (Dendrocopus medius)  

insbesondere durch den Erhalt von alten Höhlen-
bäumen mit rauer Borke, vor allem mit Höhlen im 
Bereich der Baumkronen und durch den Erhalt 
von Höhlenzentren gewährleistet. Vitale großkro-
nige Alt- und Uralteichenbestände in Habitat-
baumgruppen und Totholz sind in ausreichendem 
Umfang dauerhaft und gut verteilt im gesamten 
Gebiet vorhanden. 

 
d) den Schwarzspecht (Dryocopus martius)  

insbesondere durch den Erhalt vorhandener Höh-
lenbäume und Höhlenzentren gewährleistet. Ge-
eignete Habitate sind in ausgedehnten Laub-, 
Misch- und Nadelwald-Altholzbeständen in ausrei-
chendem Maße dauerhaft und gut verteilt im Ge-
biet vorhanden. Totholz ist ebenfalls in ausrei-
chendem Umfang dauerhaft und gut verteilt im 
gesamten Gebiet vorhanden. Ameisen finden ide-
ale Lebensraumbedingungen. 

 
2. für Arten, die einen maßgeblichen avifaunistischen 

Bestandteil des VSG darstellen, 
 

a) den Eisvogel (Alcedo atthis)  
insbesondere durch den Erhalt und die Ent-
wicklung störungsfreier Brutplätze, bspw. von 
Abbruchkanten, Steilufern oder hochstehen-
den Wurzeltellern gewährleistet. Vorhandene 
Fließgewässer, Gräben und Stillgewässer sind 
naturnah, strukturreich und haben eine gute 
Wasserqualität. Die Gewässer bieten gute Le-
bensbedingungen für Kleinfische. Überhän-
gende Äste als Ansitzwarten befinden sich in 
ausreichendem Umfang unmittelbar an diesen 
Gewässern. 

 
b) den Neuntöter (Lanius collurio)  

insbesondere durch den Erhalt und die Entwick-
lung strukturreicher Hecken, Gebüsche und lichter 
Waldränder mit mehrstufigem Aufbau in engem 
Verbund mit extensiv genutztem Grünland ge-
währleistet. Artenreiche Saumstrukturen und 
Hochstaudenflure kommen an Wegen, Nutzungs-
grenzen, Grabenrändern etc. in Verbindung mit 
Hecken und strukturreichen Gebüschen gut ver-
teilt im Lebensraum dieser Art vor. 
 

c) den Schwarzstorch (Ciconia nigra)  
insbesondere durch den Erhalt und den Schutz 
der Horstbäume und einer großräumig störungs-
freien Umgebung der Brut- und Nahrungshabitate 
gewährleistet. 

 
 
 

d) den Wespenbussard (Pernis apivorus)  
insbesondere durch den Erhalt von Brutbäumen 
und einer störungsfreien Umgebung der Brutplät-
ze sowie durch das Belassen von potentiellen, 
großkronigen Nistbäumen gewährleistet. Altholz-
bestände sind im Bereich von traditionellen Brut-
vorkommen in ausreichendem Umfang vorhan-
den. Insekten, insbesondere Hummeln, Bienen 
und Wespen finden ideale Lebensraumbedingun-
gen. 

 
e) den Kranich (Grus grus)  

insbesondere durch den Erhalt von Bruchwäldern 
und feuchten Waldstandorten sowie durch die 
Entwicklung solcher Standorte durch Erhöhung 
der Wasserstände bzw. durch deren Wieder-
vernässung gewährleistet. Das Umfeld der Brut-
plätze bleibt insbesondere während der Brutzeit 
großräumig ungestört.  

 
f) den Wendehals (Jynx torquilla)  

insbesondere durch die Erhaltung und die Ent-
wicklung von alten, höhlenreichen Baumbestän-
den gewährleistet. Ameisen finden ideale Lebens-
raumbedingungen. 

 
g) den Baumfalken (Falco subbuteo)  

insbesondere durch den Erhalt von Horstbäumen 
und deren störungsfreier Umgebung gewährleis-
tet. Strukturreiche Altbaumbestände in Waldrand-
nähe, vor allem von ca. 80 bis 100-jährigen Kie-
fern, sind ausreichend vorhanden, ebenso wie in-
sekten- und kleinvogelreiche Waldstrukturen. 

 
h) die Nachtigall (Luscinia megarhynchos)  

insbesondere durch die Erhaltung oder Wieder-
herstellung reich strukturierter, unterholzreicher 
Laub- und Mischwälder, strukturreicher Gebüsche 
und Staudensäume gewährleistet. 

 
i) den Pirol (Oriolus oriolus)  

insbesondere durch den Erhalt oder die Entwick-
lung alter, lichter, hochstämmiger Laubholzbe-
stände gewährleistet. 

 
§ 3 

Verbote 
 
(1) Gemäß § 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG sind alle Handlun-

gen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder 
Veränderung des NSG oder seiner Bestandteile oder zu 
einer nachhaltigen Störung führen können. Es ist insbe-
sondere untersagt, 

 
1. Stillgewässer zu beseitigen oder zu beeinträchti-

gen, 
2. wild lebende Tiere oder die Ruhe der Natur 

durch Lärm oder auf andere Weise zu stören, 
3. wild wachsende Pflanzen oder ihre Teile oder 

Entwicklungsformen zu beschädigen, zu ent-
nehmen oder zu vernichten; Ausgenommen ist 
die Entnahme für den persönlichen Bedarf gem. 
§ 39 Abs. 3 BNatSchG,  

4. Pflanzen oder Tiere, insbesondere gebietsfrem-
de oder invasive Arten auszubringen oder anzu-
siedeln, 

5. gentechnisch veränderte Organismen einzubrin-
gen, 

6. Hunde frei laufen zu lassen, 
7. zu zelten, zu lagern oder offenes Feuer zu ent-

zünden, 
8. Abfälle jeglicher Art einzubringen oder abzula-

gern, 
9. die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten 

Straßen, Wege und Flächen mit Kraftfahrzeugen 
zu befahren oder Kraftfahrzeuge dort abzustel-
len, 
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10. im NSG unbemannte Luftfahrtsysteme oder un-

bemannte Luftfahrzeuge (z. B. Flugmodelle, 
Drohnen) oder Drachen zu betreiben oder mit 
bemannten Luftfahrzeugen (z. B. Ballonen, Hän-
gegleitern, Gleitschirmen, Hubschraubern) zu 
starten und, abgesehen von Notfallsituationen, 
zu landen, 

11. organisierte Veranstaltungen ohne vorherige Zu-
stimmung der Naturschutzbehörde durchzufüh-
ren (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. 2 Bst. g), 

12. die Dunkelheit und Stille der Nacht insbesondere 
durch technische Licht- und Schallquellen zu stö-
ren oder auf andere Weise zu beeinträchtigen, 

13. das Bodengefüge durch Abgrabung, Aufschüt-
tung oder sonstige Veränderungen zu beein-
trächtigen, 

14. Baumschulen, Weihnachtsbaum- und Schmuck-
reisigkulturen (vgl. § 4 Abs. 2 Nr. 7) neu anzule-
gen oder flächenmäßig zu erweitern, 

15. bauliche Anlagen aller Art zu errichten, auch so-
weit für sie keine Genehmigung der Bauauf-
sichtsbehörde oder sonstige Genehmigungen 
oder Erlaubnisse erforderlich sind oder sie nur 
vorübergehender Art sind. 

 

(2) Das NSG darf außerhalb der gekennzeichneten Wege 
nicht betreten oder auf sonstige Weise aufgesucht wer-
den. 

 

(3) § 23 Abs. 3 und § 33 Abs. 1a BNatSchG bleiben unbe-
rührt. 

 

§ 4 
Freistellungen 

 

(1) Die in den Abs. 2 bis 6 aufgeführten Handlungen oder 
Nutzungen sind von den Verboten des § 3 Abs. 1 und 2 
freigestellt. 

 

(2) Freigestellt sind: 
 

1. das Betreten und Befahren des Gebietes durch die   
Eigentümerinnen, Eigentümer und Nutzungsberechtig-
ten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen Nut-
zung oder Bewirtschaftung der Grundstücke, 
 

2. das Betreten und Befahren des Gebietes 
 

a) durch Bedienstete der Naturschutzbehörden so-
wie deren Beauftragte zur Erfüllung dienstlicher 
Aufgaben, 

b) durch Bedienstete anderer Behörden und öffent-
licher Stellen sowie deren Beauftragte zur Erfül-
lung der dienstlichen Aufgaben dieser Behörden, 

c) zur Wahrnehmung von Maßnahmen der Gefah-
renabwehr oder Verkehrssicherungspflicht, 

d) zur Durchführung von Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und Entwicklung sowie Untersuchung 
und Kontrolle des Gebietes im Auftrag oder auf 
Anordnung der zuständigen Naturschutzbehörde 
oder mit deren vorheriger Zustimmung, 

e) zur Beseitigung und zum Management von inva-
siven und/oder gebietsfremden Arten mit vorhe-
riger Zustimmung der zuständigen Naturschutz-
behörde,  

f) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre 
sowie Information und Bildung mit vorheriger 
Zustimmung der Naturschutzbehörde; Veranstal-
tungen zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs-
auftrages der Niedersächsischen Landesforsten 
bedürfen keiner Zustimmung der Naturschutz-
behörde; Untersuchungen im Rahmen des forst-
lichen Versuchswesens durch die Niedersächsi-
schen Landesforsten sowie durch die Nordwest-
deutsche forstliche Versuchsanstalt bedürfen der 
vorherigen Anzeige, 

g) im Rahmen von organisierten Veranstaltungen 
mit vorheriger Zustimmung der zuständigen Na-
turschutzbehörde,  

 

 

3. die ordnungsgemäße Unterhaltung der Wege in der 
vorhandenen Breite, mit dem bisherigen Deck-
schichtmaterial und soweit dies für die freigestellten 
Nutzungen erforderlich ist, ausschließlich mit Sand, 
Kies, Lesesteinen und Mineralgemisch bzw. natürli-
cherweise anstehendem Material. Die Erhaltung des 
Lichtraumprofils hat durch fachgerechten Schnitt zu 
erfolgen, 

4. der Neu- oder Ausbau von Wegen, soweit die vorhe-
rige Zustimmung der Naturschutzbehörde erfolgt; In-
standsetzungen nach vorheriger Anzeige bei der Na-
turschutzbehörde, 

5. die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung an und 
in Gewässern dritter Ordnung nach den Grundsätzen 
des Wasserhaushaltsgesetzes und des Niedersäch-
sischen Wassergesetzes unter besonderer Berück-
sichtigung des Schutzzweckes und der Erhaltungs-
ziele gemäß § 2 dieser Verordnung, 

6. die Nutzung und Unterhaltung der bestehenden An-
lagen und Einrichtungen, insbesondere der beste-
henden Leitungstrassen; die Instandsetzung ist zu-
lässig, wenn die beabsichtigten Maßnahmen der Na-
turschutzbehörde mindestens vier Wochen vor Um-
setzung angezeigt wurden, 

7. die Nutzung der bestehenden, in der Detailkarte (An-
lage 3) dargestellten, Weihnachtsbaumkultur. 

 

(3) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd 
nach folgenden Vorgaben: 

 

a) Die Neuanlage von Wildäckern, Wildäsungsflä-
chen, Futterplätzen und Hegebüschen, 

b) die Neuanlage von mit dem Boden fest verbun-
denen jagdwirtschaftlichen Einrichtungen (wie 
z. B. Hochsitzen) sowie anderen jagdwirtschaftli-
chen Einrichtungen in nicht ortsüblicher land-
schaftsangepasster Art 
 

bedarf der vorherigen Zustimmung der zuständigen 
Naturschutzbehörde.  

 
(4) Freigestellt ist die ordnungsgemäße landwirtschaftliche 

Bodennutzung auf den Grünlandflächen im Gebiet nach 
guter fachlicher Praxis gemäß § 5 Abs. 2 BNatSchG 

 
a) ohne Umwandlung von Grünland in Acker, 
b) ohne Grünlanderneuerung, 
c) ohne Über- oder Nachsaaten; die Beseitigung 

von Wildschäden ist mit vorheriger Zustimmung 
der Naturschutzbehörde zulässig; sie hat durch 
Über- oder Nachsaaten ausschließlich im Schei-
ben- oder Schlitzdrillverfahren und nur mit für 
den Naturraum typischen Gräsern und Kräutern 
zu erfolgen, 

d) ohne Veränderung des Bodenreliefs insbeson-
dere durch Verfüllen von Bodensenken, -mulden 
und -rinnen und durch Einebnung und Planie-
rung, 

e) ohne Anlage von Mieten und ohne Liegenlassen 
von Mähgut, 

f) ohne den flächigen Einsatz von chemischen 
Pflanzenschutzmitteln, soweit keine Zustimmung 
der unteren Naturschutzbehörde vorliegt, 

g) ohne Ausbringung von Kot aus der Geflügelhal-
tung. 

h) ohne zusätzliche Entwässerungsmaßnahmen 
insbesondere zur Absenkung des Grundwasser-
standes und durch die Neuanlage von Gräben 
oder Drainagen. 

 

(5) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Forstwirtschaft im 
Wald im Sinne des § 5 Abs. 3 BNatSchG und des § 11 
Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Land-
schaftsplanung einschließlich der Errichtung und Unterhal-
tung von Zäunen und Gattern und der Nutzung und Un-
terhaltung von sonst erforderlichen Einrichtungen und An-
lagen nach folgenden Vorgaben 
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1. auf allen Waldflächen im FFH-Gebiet,  
 

a) ohne aktive Änderung des Wasserhaushalts, 
b) der Holzeinschlag und die Pflege unter dauer-

hafter Belassung von mindestens einem Stück 
stehendem oder liegendem starkem Totholz je 
vollem ha Waldfläche, 

c) der Holzeinschlag und die Pflege mit dauerhafter 
Markierung und Belassung aller erkennbaren 
Horst- und Höhlenbäume,  

d) der Holzeinschlag in standortheimisch bestock-
ten Beständen mit Kahlschlag größer 0,5 ha 
nach vorheriger Anzeige vier Wochen vor Durch-
führung bzw. größer 1,0 ha mit Zustimmung der 
zuständigen Naturschutzbehörde,  

e) ohne den Umbau von Waldbeständen aus 
standortheimischen Arten in Bestände aus nicht 
standortheimischen Arten wie insbesondere 
Douglasie, Roteiche, Küstentanne und Japanlär-
che, 

f) ohne die Umwandlung von Laub- in Nadelwald,  
g) ohne die aktive Einbringung und Förderung von 

invasiven Baumarten (wie z. B. spätblühende 
Traubenkirsche) und potentiell invasiven Baum-
arten (wie z. B. Douglasie) in 300 m Umkreis um 
Waldflächen, die nach dem Ergebnis der Ba-
siserfassung FFH-Lebensraumtypen darstellen,  

 
2. auf allen Waldflächen, die nach dem Ergebnis aus der 

Basiserfassung den Lebensraumtypen 9110, 9130 und 
9160 zuzuordnen sind, soweit 

 
a) die Holzentnahme nur einzelstammweise oder 

durch Femel- oder Lochhieb vollzogen wird,  
b) die weitergehende Holzentnahme nur mit Zu-

stimmung der zuständigen Naturschutzbehörde 
vollzogen wird; ein Kahlschlag soll möglichst un-
terbleiben,  

c) auf befahrungsempfindlichen Standorten und in 
Altholzbeständen die Feinerschließungslinien ei-
nen Mindestabstand der Gassenmitten von 40 
Metern zueinander haben, 

d) eine Befahrung außerhalb von Wegen und Fein-
erschließungslinien unterbleibt, ausgenommen 
sind Maßnahmen zur Vorbereitung der Verjün-
gung,  

e) in Altholzbeständen die Holzentnahme und die 
Pflege in der Zeit vom 1. März bis 31. August nur 
mit Zustimmung der Naturschutzbehörde erfolgt, 

f) eine Düngung unterbleibt, 
g) eine Bodenbearbeitung unterbleibt, wenn diese 

nicht mindestens einen Monat vorher der Natur-
schutzbehörde angezeigt worden ist; ausge-
nommen ist eine zur Einleitung einer natürlichen 
Verjüngung erforderliche plätzeweise Boden-
verwundung, 

h) eine Bodenschutzkalkung unterbleibt, wenn die-
se nicht mindestens einen Monat vorher der Na-
turschutzbehörde angezeigt worden ist, 

i) ein flächiger Einsatz von Herbiziden und Fungi-
ziden vollständig unterbleibt und von sonstigen 
Pflanzenschutzmitteln dann unterbleibt, wenn 
dieser nicht mindestens zehn Werktage vorher 
der Naturschutzbehörde angezeigt worden und 
eine erhebliche Beeinträchtigung i. S. des § 33 
Abs. 1 Satz 1 und des § 34 Abs. 1 BNatSchG 
nachvollziehbar belegt ausgeschlossen ist, 

j) eine Instandsetzung von Wegen unterbleibt, 
wenn diese nicht mindestens einen Monat vor-
her der Naturschutzbehörde angezeigt worden 
ist; freigestellt bleibt die Wegeunterhaltung ein-
schließlich des Einbaus von nicht mehr als 100 
kg milieuangepasstem Material pro Quadratme-
ter, 

k) ein Neu- oder Ausbau von Wegen nur mit Zu-
stimmung der Naturschutzbehörde erfolgt, 

 
 

l) eine Entwässerungsmaßnahme der Lebens-
raumtypenfläche 9160 nur mit Zustimmung der 
Naturschutzbehörde erfolgt, 

3. auf Waldflächen mit wertbestimmenden Lebensraum-
typen, die nach dem Ergebnis der Basiserfassung den 
Erhaltungszustand „B“ oder „C“ aufweisen, soweit 

 

a) beim Holzeinschlag und bei der Pflege ein Alt-
holzanteil von mindestens 20 % der Lebens-
raumtypfläche der jeweiligen Eigentümerin o-
der des jeweiligen Eigentümers erhalten bleibt 
oder entwickelt wird, 

b) beim Holzeinschlag und bei der Pflege je vol-
lem Hektar der Lebensraumtypfläche der je-
weiligen Eigentümerin oder des jeweiligen Ei-
gentümers mindestens drei lebende Altholz-
bäume dauerhaft als Habitatbäume markiert 
und bis zum natürlichen Zerfall belassen oder 
bei Fehlen von Altholzbäumen auf 5 % der Le-
bensraumtypfläche der jeweiligen Eigentüme-
rin oder des jeweiligen Eigentümers ab der 
dritten Durchforstung Teilflächen zur Entwick-
lung von Habitatbäumen dauerhaft markiert 
werden (Habitatbaumanwärter); artenschutz-
rechtliche Regelungen zum Schutz von Horst- 
und Höhlenbäumen bleiben unberührt, 

c) beim Holzeinschlag und bei der Pflege je vol-
lem Hektar Lebensraumtypfläche der jeweili-
gen Eigentümerin oder des jeweiligen Eigen-
tümers mindestens zwei Stück stehendes oder 
liegendes starkes Totholz bis zum natürlichen 
Zerfall belassen werden, 

d) beim Holzeinschlag und bei der Pflege auf 
mindestens 80 % der Lebensraumtypfläche 
der jeweiligen Eigentümerin oder des jeweili-
gen Eigentümers lebensraumtypische Baum-
arten erhalten bleiben oder entwickelt werden, 

e) bei künstlicher Verjüngung auf Flächen mit 
dem Lebensraumtypen 9160 ausschließlich 
lebensraumtypische Baumarten und dabei auf 
mindestens 80 % der Verjüngungsfläche le-
bensraumtypische Hauptbaumarten, 

f) bei künstlicher Verjüngung auf Flächen mit 
dem Lebensraumtypen 9110 und 9130 auf 
mindestens 90 % der Verjüngungsfläche le-
bensraumtypische Baumarten angepflanzt o-
der gesät werden, 

 
4. auf Waldflächen mit Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

wertbestimmender Tierarten, soweit 
 

a) beim Holzeinschlag und bei der Pflege ein Alt-
holzanteil von mindestens 20 % der Waldflä-
che der jeweiligen Eigentümerin oder des je-
weiligen Eigentümers erhalten oder entwickelt 
wird, 

b) beim Holzeinschlag und bei der Pflege je vol-
lem Hektar der Waldfläche der jeweiligen Ei-
gentümerin oder des jeweiligen Eigentümers 
mindestens drei lebende Altholzbäume dauer-
haft als Habitatbäume markiert und bis zum 
natürlichen Zerfall belassen oder bei Fehlen 
von Altholzbäumen auf mindestens  
5 % der Waldfläche der jeweiligen Eigentüme-
rin oder des jeweiligen Eigentümers ab der 
dritten Durchforstung Teilflächen zur Entwick-
lung von Habitatbäumen dauerhaft markiert 
werden (Habitatbaumanwärter); artenschutz-
rechtliche Regelungen zum Schutz von Horst- 
und Höhlenbäumen bleiben unberührt, 

c) in Altholzbeständen die Holzentnahme und die 
Pflege in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Au-
gust nur mit Zustimmung der Naturschutzbe-
hörde erfolgt. 
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(6) Freigestellt sind solche Maßnahmen, die in einem Bewirt-
schaftungsplan im Sinne des § 32 Abs. 5 BNatSchG ein-
vernehmlich mit der Naturschutzbehörde verbindlich fest-
gelegt sind, oder solche in einem von der Naturschutzbe-
hörde erstellten Plan. 

 
(7) Der Erschwernisausgleich nach § 42 Abs. 4 und 5      

NAGBNatSchG richtet sich nach den Vorschriften der Er-
schwernisausgleichsverordnung Wald. 
 

(8) In den Fällen der Absätze 2 bis 5 kann die erforderliche 
Zustimmung von der Naturschutzbehörde erteilt werden, 
soweit die mit der zustimmungspflichtigen Maßnahme 
einhergehenden Auswirkungen zu keinen erheblichen Be-
einträchtigungen oder nachhaltigen Störungen der für das 
NSG und seiner für die Erhaltungsziele oder den Schutz-
zweck maßgeblichen Bestandteile führen können. Die Er-
teilung der Zustimmung kann mit Regelungen zu Zeit-
punkt, Ort und Ausführungsweise versehen werden. An-
zeigen sowie Zustimmungsersuche an die Naturschutzbe-
hörde bedürfen der Textform.  

 
(9) Weitergehende Vorschriften der § 30 BNatSchG und § 24 

NAGBNatSchG sowie die artenschutzrechtlichen Bestim-
mungen des § 44 BNatSchG bleiben unberührt. 

 
(10) Bestehende rechtmäßige behördliche Genehmigungen, 

Erlaubnisse oder sonstige Verwaltungsakte bleiben unbe-
rührt. 

 
(11) Erteilte Zustimmungen ersetzen keine Genehmigungen, 

Erlaubnisse, Bewilligungen oder Zustimmungen Dritter, 
die nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sind. 

 
§ 5 

Befreiungen 
 
(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die Natur-

schutzbehörde nach Maßgabe des § 67 BNatSchG            
i. V. m. § 41 NAGBNatSchG Befreiung gewähren. 

 
(2) Eine Befreiung zur Realisierung von Plänen oder Projek-

ten kann gewährt werden, wenn sie sich im Rahmen der 
Prüfung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 26 
NAGBNatSchG als mit dem Schutzzweck dieser Verord-
nung vereinbar erweisen oder die Voraussetzungen des 
§ 34 Abs. 3 bis 6 BNatSchG erfüllt sind. 

 
§ 6 

Anordnungsbefugnis 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 NAGBNatSchG kann die 
zuständige Naturschutzbehörde die Wiederherstellung des 
bisherigen Zustands anordnen, wenn gegen die Verbote des § 3 
oder die Zustimmungs- oder Anzeigepflichten dieser Verordnung 
verstoßen wurde und Natur oder Landschaft rechtswidrig zer-
stört, beschädigt oder verändert worden sind. 
 

§ 7 
Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen 
 
(1) Grundstückseigentümerinnen, Grundstückseigentümer 

und Nutzungsberechtigte haben die Durchführung von 
folgenden durch die zuständige Naturschutzbehörde 
angeordneten oder angekündigten Maßnahmen zu 
dulden: 
 
1. Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege, Entwicklung und 

Wiederherstellung des NSG oder einzelner seiner 
Bestandteile, 

2. das Aufstellen von Schildern zur Kennzeichnung des 
NSG und seiner Wege sowie zur weiteren Informati-
on über das NSG. 

 
(2) Zu dulden sind insbesondere die in einem Management-

plan, Maßnahmenblatt oder Pflege- und Entwicklungsplan 
für das NSG dargestellten Maßnahmen. 

(3) §§ 15 und 39 NAGBNatSchG sowie § 65 BNatSchG 
bleiben unberührt. 

 
(4) Die in den §§ 3 und 4 dieser Verordnung enthaltenen 

Regelungen entsprechen in der Regel Maßnahmen zur 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der im 
NSG vorkommenden FFH-Lebensraumtypen, Anhang II-
Arten und der aufgeführten Vogelarten. 

 
§ 8 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 23 Abs. 2 Satz 1 

BNatSchG i. V. m. § 43 Abs. 3 Nr. 1 NAGBNatSchG han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verbote in 
§ 3 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung verstößt, ohne dass 
die Voraussetzungen einer Freistellung nach § 4 Abs. 2 
bis 6 dieser Verordnung vorliegen oder eine jeweils dort 
genannte, erforderliche Zustimmung erteilt oder eine Be-
freiung nach § 5 dieser Verordnung gewährt wurde. Die 
Ordnungswidrigkeit kann nach § 43 Abs. 4 NAGBNatSchG 
mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden. 

 
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 43 Abs. 3 Nr. 7          

NAGBNatSchG handelt, wer entgegen § 23 Abs. 2 Satz 2 
BNatSchG i. V. m. § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG und § 3 
Abs. 2 dieser Verordnung das NSG außerhalb der Wege 
betritt oder auf sonstige Weise aufsucht, ohne dass die 
Voraussetzungen für eine Freistellung nach § 4 Abs. 2 bis 
6 vorliegen oder eine jeweils dort genannte, erforderliche 
Zustimmung erteilt oder eine Befreiung nach § 5 dieser 
Verordnung gewährt wurde. Die Ordnungswidrigkeit kann 
nach § 43 Abs. 4 NAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis 
zu 25.000 Euro geahndet werden. 
 

(3) Ordnungswidrig im Sinne von § 69 Abs. 3 Nr. 6 BNatSchG 
handelt, wer eine Veränderung oder Störung vornimmt, 
die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 
2000-Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile führen kann, 
ohne dass die für Naturschutz und Landschaftspflege zu-
ständige Behörde eine Ausnahme unter den Vorausset-
zungen des § 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG zugelassen hat. 
Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 43 Abs. 4            
NAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro 
geahndet werden. 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im 

Amtsblatt der Stadt Braunschweig in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig werden die bestehende Verordnung zum 
Schutze von Landschaftsteilen im Bereich der Gemeinde 
Lehre im Landkreis Helmstedt, in der Stadt Braunschweig 
und in der Samtgemeinde Papenteich im Landkreis Gif-
horn Landschaftsschutzgebiet „Essenrode-Grassel" vom 
3. November 1977 (Amtsblatt für den Niedersächsischen 
Verwaltungsbezirk Braunschweig Nr. 24 vom 15. Dez 
1977; S. 203) sowie die Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Querumer 
Holz und angrenzende Landschaftsteile“ vom 4. August 
2006 (Amtsblatt der Stadt Braunschweig Nr. 18 vom 
10. August 2006; S. 65) im Geltungsbereich dieser Ver-
ordnung aufgehoben. 

 
Braunschweig, den 21. Dezember 2020  
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. V. 
Herlitschke 

Stadtrat 
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Vorstehende Verordnung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Braunschweig, den 21. Dezember 2020 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I.V. 
Herlitschke 

Stadtrat 
 
 

Auslegung von Aufhebungssatzungen 
 
I 
 

Satzungsbeschluss  
(§ 10 BauGB) 

 
Die vom Rat der Stadt Braunschweig am 17. November 2020 
beschlossene Aufhebungssatzung für den Bebauungsplan 
LE 16, (Baublock 51/2 b Urfassung), Stadtgebiet nördlich  
St.-Ingbert-Straße zwischen Saarlouisstraße und Dudweiler-
straße, wird gemäß Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 
2020 (BGBl. I S. 1728), bekannt gemacht. 
 
Die vom Rat der Stadt Braunschweig am 17. November 2020 
beschlossene Aufhebungssatzung für den Bebauungsplan OE 7, 
(Baublock 52/7 a Urfassung), Stadtteil Kanzlerfeld beiderseits 
der Bundesallee, nördlich des Pawelschen Holzes, wird gemäß 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), 
bekannt gemacht. 
 
Die vom Rat der Stadt Braunschweig am 17. November 2020 
beschlossene Aufhebungssatzung für den Bebauungsplan  
„Sudetenstraße“, OE 32, Stadtgebiet zwischen Sudetenstraße, 
Schölke, NW-Grenze des Flurstücks 254/6, der A 391 und der  
A 392, wird gemäß Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 
2020 (BGBl. I S. 1728), bekannt gemacht. 
 
 

II 
 

Verletzung von Vorschriften  
(§§ 214, 215 BauGB) 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Braunschweig geltend gemacht worden ist. 
Gleiches gilt für eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
sowie für nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs. 
 
Der Sachverhalt, der die Verletzung der Vorschriften begründen 
soll, ist darzulegen. 
 

III 
 

Fälligkeit und Erlöschen  
der Entschädigungsansprüche 

(§ 44 BauGB) 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die Entschädigung von durch die Satzungen eintre-
tenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hin-
gewiesen. 
 

IV 
 

Inkrafttreten und Einsichtnahme der Satzungen 
(§ 10 BauGB) 

 
Die Aufhebungssatzungen einschließlich ihrer Begründung 
können in der Abteilung Bauordnung, Beratungsstelle Planen- 
Bauen-Umwelt, Langer Hof 8, 5. Stock, Zimmer 503, während 
der Publikumszeiten, werktags außer mittwochs und samstags 
von 8:30 Uhr bis 13:00 Uhr, donnerstags auch von 14:30 bis 
18:00 Uhr, von jedermann eingesehen werden. 
 
Jedermann kann über den Inhalt der Aufhebungssatzungen 
auch Auskunft verlangen. 
 
Mit dieser Bekanntmachung treten die Aufhebungssatzungen in 
Kraft. 
 
Braunschweig, den 13. Januar 2021 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. V. 
Leuer 

Stadtbaurat 
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